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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1941/93 DER KOMMISSION
vom 19. Juli 1993

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 mit Durchführungsbestim
mungen zu den bei der Einfuhr bestimmter Milcherzeugnisse zu erhebenden

Sonderabschöpfungen

Nr. 1317/93 (6), die entsprechenden Änderungen vorzu
nehmen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1108/93 des Rates
vom 4. Mai 1993 über Durchführungsbestimmungen zu
den bilateralen landwirtschaftlichen Abkommen zwischen
der Gemeinschaft einerseits und Österreich, Finnland,
Island, Norwegen und Schweden andererseits ('), insbe
sondere auf Artikel 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Milch und Milcherzeugnisse (2), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2071 /92 (3), insbeson
dere auf Artikel 14 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Gemeinschaft hat mit Österreich ein bilaterales land
wirtschaftliches Abkommen unterzeichnet. Dieses
Abkommen umfaßt u.a. eine Vereinbarung, die den
gegenseitigen Handel mit Käse betrifft (4).

Mit den in diesem Abkommen genannten Käsesorten ist
die Bescheinigung IMAl mitzuführen. Da die Bezeich
nung der in Österreich erteilenden Stelle nach einer
verwaltungsmäßigen Umstellung geändert und eine
Bestimmung von Anhang III zur Vermeidung von
Mißverständnissen berichtigt werden sollten, sind in der
Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 der Kommission ^,
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 wird wie folgt geän
dert :

1 . In Anhang III erhalten der Eingangssatz des
Buchstaben I und der Punkt 1 folgende Fassung :
„I. Für den in Anhang I Buchstaben m) und n) aufge
führten Tilsiter des KN-Codes ex 0406 90 25 :

1 . Feld Nr. 7 mit der Angabe ,Tilsiter f .

2. In Anhang IV wird in der vierten Spalte betreffend
„Österreich" die Bezeichnung der die Bescheinigungen
IMAl in Österreich erteilenden Stelle durch „Agrar
markt Austria (AMAf ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 19 . Juli 1993

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission
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